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Verlängerung der Gültigkeit des Leitfadens zu Anforderungen an die Verwertung von
Recycling-Baustoffen in technischen Bauwerken (RC-Leitfaden)

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen

mit Schreiben vom 11.12.2017 haben wir die Gültigkeit des o. g. RC-Leitfadens bis

zum Inkrafttreten bundeseinheitlicher Regelungen, längstens jedoch bis 31.12.2020

verlängert. Weiterhin ist ein Inkrafttreten der geplanten „Mantelverordnung" (Entwurf

einer Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung

der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponie-

Verordnung und der Gewerbeabfallverordnung) nicht absehbar. Aus diesem Grund

verlängern wir nochmals die Gültigkeit des RC-Leitfadens bis zum Inkrafttreten der

Mantelverordnung, längstens jedoch bis 31.12.2023.

Mit freundlichen Grüßen
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